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„GROSSER FREIHEITSLAUF 2026“
"Vorsicht vor extremistischer Einflussnahme"

hier: politisch motivierte Gewalt durch Antifa

Sehr geehrtes Team der politisch motivierten Gewalt des
Landesamtes für Verfassungsschutz Hessen,

ich teile mit, dass ich als Rechtsanwalt die rechtlichen Interessen von 
………..   ………  vertrete, die Anmelderin ist der Demonstration 
„Großer Freiheitslauf 2026“. Meine Bevollmächtigung versichere ich 
anwaltlich. 

Sie habe bei Instagram folgendes veröffentlicht:
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"⚠  „Großer Freiheitslauf 2026“ -
Vorsicht vor extremistischer Einflussnahme ⚠

Anlässlich des Gedenkens an das Hambacher Fest startet am 
Hambacher Schloss bei Neustadt (Rheinland-Pfalz) der erste „Große 
Freiheitslauf 2026“. 
Für die Veranstaltung, bei der es den Initiatoren um die Bewahrung 
von Werten und die Forderung nach einer juristischen Aufarbeitung 
der Covid-19-Pandemie gehen soll, wird auch von Extremisten 
geworben. Somit kann eine extremistische Beeinflussung bzw. 
Beteiligung nicht ausgeschlossen werden. …….. "

Welche Erkenntnisse liegen Ihnen konkret vor, dass Sie so eine 
Verdachtsmeldung veröffentlichen können?

Ihre Ankündigung hat tatsächlich Extremisten auf den Plan gerufen, 
die militante Terrororganisation „Antifa“. Die „Antifa“ hat am 
30.05.2026, 18.24 Uhr das Folgende in Instagram veröffentlicht.
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Wir fordern Sie auf, diese politische Straftat der „Antifa“ zum Anlass 
zu nehmen, Ihre unzutreffenden Behauptungen ins Blaue hinein,  
es sei nicht ausgeschlossen, dass es bei dem Freiheitslauf zu einer
„extremistischen Einflussnahme“ kommen könne,  und die damit  
verbundene Diffamierung des Freiheitslaufs  u_n_v_e_r_z_ü_g_l_i_c_h     
zu unterlassen.

Insbesondere aus dem Grund, um tatsächlich extremistische Straftäter 
nicht weiter darin zu motivieren, gemeingefährliche Straftaten zu 
begehen. 

Es ist nicht Aufgabe des Verfassungsschutzes, eine genehmigte 
Demonstation in einen unzutreffenden Zusammenhang und Kontext in 
Verbindung zu stellen - eine Demonstration in diesem Sinne zu 
framen.

Es ist nicht Aufgabe des Verfassungsschutzes, kund zu tun, was alles 
„nicht ausgeschlossen“ werden könne. Bei sieben Milliarden Menschen 
kann niemals ausgeschlossen werden, dass irgendein Spinner 
irgendetwas befürwortet, was der Veranstalter weder verhindern kann 
noch der Veranstalter zu verantworten hat. Deswegen ist das keine 
„Nachricht“ mit einem eigenständigen Aussagewert, sondern aus-
schließlich Diffamierung und herabwürdigende Kontextualisierung.

Der Staat hat sich neutral zu verhalten.

Anderfalls ist der Verfasser der hier beanstandeten Nachricht des 
Verfassungsschutzes Hessen als Anstifter anzusehen, der den Anlass 
zu politisch motivierten Straftaten gesetzt hat, die letztlich von der 
Antifa ausgeführt werden. 
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Ich erwarte Ihre Nachricht und Ihre Bereitschaft, Ihre öffentliche 
Mitteilung zu dem Freiheitslauf zu löschen, bis zum

Dienstag, den 2. Juni 2026, 15.00 Uhr.

Ich grüße Sie sehr freundlich

Frank Großenbach
- Rechtsanwalt -
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